
Grundsteuer A u. B: der vom Finanzamt festgelegte Einheitswert mal 500 %

Kommunalsteuer: 3 %

Ortstaxe:           pro Nächtigung € 0,51

€ 0,05

besondere Ortstaxe: gem. § 1 Abs. 2 Ortstaxengesetz 1992

pro Wohnung bis    40 m²  Wohnfläche pro Jahr € 220,00

pro Wohnung bis    80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 308,00

pro Wohnung über  80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 396,00

Tourismusförderungfonds: (§§50litc,51litc und 53).Förd.Fonds

pro Wohnung bis    40 m²  Wohnfläche pro Jahr € 10,00

pro Wohnung bis    80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 14,00

pro Wohnung über  80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 18,00

Marktstandgebühr: für Verkaufsstände pro Laufmeter € 6,00

Friedhof: Einzelgrab bis 60 cm Breite für 10 Jahre € 226,18

Doppelgrab bis 80 cm Breite für 10 Jahre € 344,24

Familiengrab bestehend ab 80 cm Breite für 10 Jahre € 443,54

Leichenhausbenützung € 68,41

Nischenmiete Urnengrab einfach für 10 Jahre € 124,68

Nischenmiete Urnengrab doppelt für 10 Jahre € 201,92

Gitter für Urnengrab einfach € 80,55

Gitter für Urnengrab doppelt € 91,57

Laterne € 33,10

Müllabfuhr
Grundgebühren: für Ein- und Zweipersonen-Haushalte pro Quartal € 8,72

für Drei- und Mehrpersonen-Haushalte pro Quartal € 13,24

Laut Müllverordnung Zweitwohnungen mit einer Nutzfläche:

bis 40 m² der Bezug von jährlich 9 x 80 Liter € 41,94

Laut Müllverordnung Zweitwohnungen mit einer Nutzfläche: 

über 40 m² der Bezug von jährlich 12 x 80 Liter € 55,92
Gästezimmer (ausgenommen Hotel und Gastwirte) 

pro Gast und Übernachtung 2 Liter Müll € 0,13

Abfuhrgebühren 60 Liter Müllsack mit Abfuhrgebühr € 3,98

Restmüll: 60 Liter Tonne pro Entleerung  (bis 3 Pers.) € 3,58

80 Liter Tonne pro Entleerung  (ab 4 Pers.) € 4,66

120 Liter Tonne pro Entleerung  (ab 6 Pers.) € 5,45

240 Liter Tonne pro Entleerung € 10,92

660 Liter Container pro Entleerung € 32,51

770 Liter Container pro Entleerung € 38,64

1.100 Liter Container pro Entleerung € 56,26

Abfuhrgebühren

Biomüll:
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Bei Biotonnenbenützung wird wie bisher die doppelte 

Restmüllgebühr verrechnet!

Fremdenv.Förd.Fonds:     pro Nächtigung
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Mülltonnen 60 Liter Restmülltonne € 34,21

Verkauf: 80 Liter Restmülltonne € 34,21

120 Liter Restmülltonne € 41,92

120 Liter Biotonne € 28,68

Sonstige: sperriger Abfall und Altholz pro 1/4 m³ € 6,54

Bauschutt pro  1/4 m³ € 7,62

Grünabfälle pro  1/4 m³ € 2,86

Reifen: PKW Reifen ohne Felge pro Stück € 2,11

PKW Reifen mit Felge pro Stück € 4,24

Motorrad-Reifen ohne Felge pro Stück € 2,11

Traktorreifen vorne pro Stück € 5,23

Traktorreifen hinten pro Stück € 10,23

Kindergarten: 1. Kind pro Monat 7-13 Uhr (halbtags) letztes Kindergartenjahr frei

für das Geschwisterkind pro Monat 7-13 Uhr (halbtags) letztes KG-Jahr frei

Kinder aus Nachbargemeinden Tarif: € 121,07 minus € 85,- Förderung= € 36,07

1. Kind pro Monat 7-13 Uhr (halbtags) unter 5 Jahre € 55,70

für das Geschwisterkind pro Monat 7-13 Uhr (halbtags) unter 5 Jahre € 15,54

Kinder aus Nachbargemeinden Tarif: € 121,07 minus € 25,- Förderung= € 96,07

1. Kind pro Monat 7-17 Uhr (ganztags) letztes Kindergartenjahr € 12,32

    + Mittagessen (gesondert zu bezahlen pro Essen € 3,64)

für das Geschwisterkind pro Monat 7-17 Uhr (ganztags) letztes Jahr frei

    + Mittagessen (gesondert zu bezahlen pro Essen € 3,64)

Kinder aus Nachbargemeinden Tarif: € 146,25 minus € 85,- Förderung= € 61,25

1. Kind pro Monat 7-17 Uhr (ganztags) unter 5 Jahre € 50,89

    + verpflichtendes Mittagessen (gesondert zu bezahlen pro Essen € 3,64)

für das Geschwisterkind pro Monat 7-17 Uhr (ganztags) unter 5 Jahre € 3,74

    + verpflichtendes Mittagessen (gesondert zu bezahlen pro Essen € 3,64)

Kinder aus Nachbargemeinden Tarif: € 146,25 minus € 50,- Förderung = € 96,25

    + verpflichtendes Mittagessen (gesondert zu bezahlen pro Essen € 3,64)

pro Mittagessen im Kindergarten € 3,64

In der Ferienzeit, in dem ein Journaldienst eingerichtet ist, werden die 

bestehenden Kindergartengebühren ohne Abzug vorgeschrieben.den halben Betrag bei Krankheit über mehr als

das 1/2 Monat mit ärztlicher BestätigungTransport pro Kind monatlich € 27,63

Schulkindgruppe: Betreuungsbeitrag bis 10 Stunden € 60,74

Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Stunden € 80,56

Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Stunden € 123,61

pro Mittagessen Schulkindgruppe € 4,07

Alterserweiterte Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Stunden (inkl. € 25,- Förderung) 43,68

Gruppe: Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Stunden (inkl. € 25,- Förderung) 56,16
Betreuungsbeitrag von 31 bis 40 Stunden (inkl. € 50,- Förderung) 68,64

für Geschwisterkinder: (Gültig nur zwischen Kindergarten u. Alterserweiterter Gruppe)

Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Stunden 22,88

Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Stunden 30,16

Betreuungsbeitrag von 31 bis 40 Stunden 36,40

Pro Mittag Essen (ab 31 Wochenstunden verpflichtend!) 1,82
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Abwasserbeseitigung :

Interessentenbeitrag für den Anschluss an die öffentliche

Kanalisationsanlage pro Bewertungspunkt
gemäß Interessentenbeitragsgesetz, 

LGBL.Nr.161/1962 i.d.g.F. in Verbindung mit der 

Bewertungspunkteverordnung LGBL.Nr. 2/1978 i.d.g.F.

(z.B. bei Wohnbauten pro 20m²  Wohnnutzfläche)

€ 604,24

Bei Fehlen eines Wasserzählers wird ein Wasserverbrauch

von mind. 150 Liter pro Tag pro Person angenommen.

laufende Gebühr je Kubikmeter € 3,83

Wasserbenützungsgebühr:

Interessentenbeitrag für den Anschluss an die öffentliche

Wasserleitung pro Bewertungspunkt
gemäß Interessentenbeitragsgesetz, 

LGBL.Nr.161/1962 i.d.g.F. in Verbindung mit der 

Bewertungspunkteverordnung LGBL.Nr. 2/1978 i.d.g.F.

(z.B. bei Wohnbauten pro 20m²  Wohnnutzfläche)

€ 521,04

laufende Gebühr je Kubikmeter € 1,41

Miete für einen 3 m³ Wasserzähler pro Monat € 1,72

Miete für einen 7 m³ Wasserzähler pro Monat € 2,68

Bei Liegenschaften mit Zweitwohnungen wird für die Gebührenbemessung 

ein Wasserverbrauch von mindestens 

1 m³  je 2 m²  Wohn-Nutzfläche angenommen.
§ 9 (1) Benützungsgebührengesetz LGBL.Nr. 49/1998 i.d.g.F.

Anmeldetage für Kindergarten und "Alterserweiterte Gruppe" 2012/13

Die Anmeldezeit ist vom 06. bis 09. Februar 2012 vorgesehen. Ich bitte am Montag, den 
23.01.2012 in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr um eine telefonische Terminvereinbarung.

Die Alterserweiterte Gruppe "Zwergerlland" kommt für Kinder ab 1,5 Jahren in Betracht, 
ab 3 Jahren können die Kinder den Kindergarten besuchen.

Folgende Betreuungsmöglichkeiten sind vorgesehen:

Im Kindergarten: Montag bis Donnerstag  07.00 bis 13.00 oder bis 17.00 Uhr
Freitag 07.00 bis 14.00 Uhr

In der "Alterserweiterten Gruppe": Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 07.00 bis 14.00 Uhr

Eine Staffelung der Betreuungszeit ist möglich:
11-20h/pro Woche 21-30h/pro Woche 31-40h/pro Woche

Kriterien zur Platzvergabe in der "Alterserweiterten Gruppe":
-Wohnsitz in Adnet;  -Wir betreuen die Kinder während der Berufstätigkeit der Eltern (ein 
schriftlicher Nachweis vom Dienstgeber ist erforderlich)

Die Geburtsurkunde und der Impfpass sind zur Anmeldung unbedingt mitzubringen!
Wenn sich der Familienname des Kindes geändert hat (zum Besispiel durch Eheschließung) 
muss die Urkunde beim zuständigen Standesamt umgeschrieben werden!
Für nähere Informationen stehe ich gerne zu Verfügung!
Ich freue mich auf euer Kommen, die Leiterin des Kindergartens und der "Alterserweiterten 
Gruppe"
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